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Abt. Arbeit, Weiterbildung und Transformation 

ESF-Verwaltungsbehörde 

Stand: 07.05.2026, 9:30 Uhr 

 

Fragen und Antworten 
zum öffentlichen Aufruf zur Einreichung von Angeboten für Projekte zur Arbeitsförderung 
im Rahmen des ESF Plus und der Arbeitsmarktstrategie für das Land Bremen 2025–2027 

vom 05.05.2026 

 

Übergreifende Fragen und Antworten 
1. Thema Form des Angebots 

Frage Wie soll die Form des gewünschten Angebotes aussehen? 
Handelt es sich bei dem ersten Angebot bzw. Angebotsstufe (der 
Interessenbekundung) um ein formloses Dokument mit der Beschreibung 
des Projekts anhand der Bedarfe und der Ziele und Aufgaben und einem 
Finanzierungsplan?  

Antwort Das Angebot ist an keine Form, außer der Schriftform, gebunden. Die 
näheren Anforderungen an die Angebote (erforderliche Inhalte und 
Unterlagen) sind im Abschnitt 3.1.1 des Förderaufrufs dargestellt.   
 
In der ersten Stufe (Angebotsverfahren) werden noch keine Anträge 
eingereicht, daher ist das Antragsformular nicht zu nutzen, sondern erst in 
der etwaigen 2. Verfahrensstufe d.h. sofern ein Zuschlag erfolgt ist. 

 

2. Thema Umfang des Angebots 
Frage Wie umfangreich ist das Angebot zu gestalten? 
Antwort Die Anforderungen an Inhalt und einzureichende Unterlagen sind in Abschnitt 

3.1.1 des Förderaufrufs festgelegt und entsprechend zu beachten. Eine 
Begrenzung des Umfangs der Darstellungen besteht nicht; gleichwohl ist 
darauf zu achten, das Angebot auf das erforderliche Maß zu beschränken. 
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Fragen und Antworten zu einzelnen Vorhaben 
1. Vorhaben 15 Offene Erwerbslosen- und Sozialberatung mit ergänzender 

Frauenberatung (im Quartier) 
Frage Soll das Angebot für jede Beratungsstelle einzeln eingereicht werden - also 

z.B. vier Angebote für jeweils eine Beratungsstelle in Nord, Süd, Ost und 
Mitte - oder ein Angebot für das Gesamtprojekt mit z.B. vier 
Beratungsstellen und den Gesamtkosten? 

Antwort Einzelne Bietende geben jeweils ein einziges Angebot ab, das all die 
Stadtbezirke umfasst, in denen die Leistungen angeboten werden sollen. 
Werden Leistungen in mehreren Bezirken angeboten, sind diese 
bezirksspezifisch aufzuschlüsseln, sodass ein transparenter Vergleich mit 
anderen, auf denselben Bezirk bezogenen Angeboten möglich ist. 

 

 


